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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer 
Ludwig, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, Tobias Reiß, 
Tanja Schorer-Dremel, Thomas Huber, Josef Zellmeier, Martin Bachhuber, 
Matthias Enghuber, Hans Herold, Johannes Hintersberger, Petra Högl, Michael 
Hofmann, Dr. Gerhard Hopp, Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Harald Kühn, 
Dr. Stephan Oetzinger, Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Steffen Vogel, Ernst 
Weidenbusch, Georg Winter und Fraktion (CSU) 

Doppelbesteuerung von Renten: Vorwurf der Verfassungswidrigkeit nachgehen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
der Vorwurf der verfassungswidrigen Zweifachbesteuerung von Renten überprüft wird. 
Sollte die Überprüfung ergeben, dass der Vorwurf zutreffend ist, wird die Staatsregie-
rung darüber hinaus gebeten, auf eine verfassungskonforme Gesetzesrevision hinzu-
wirken. 

 

 

Begründung: 

Nach mehreren Medienberichten (u. a. Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung und Wirt-
schaftswoche), soll der Richter am Bundesfinanzhof (BFH) Dr. Egmont Kulosa in einem 
Kommentar für einen juristischen Fachdienst insbesondere die evidente Verfassungs-
widrigkeit der bis zum Jahr 2040 geltenden Übergangsregelung zur Rentenbesteuerung 
festgestellt haben. So schreibt der stellvertretende Vorsitzende des für Alterseinkünfte 
und -vorsorge zuständigen zehnten Senats am Bundesfinanzhof u. a., es bedürfte kei-
ner komplizierten mathematischen Übungen, um bei Angehörigen der heute mittleren 
Generation, die um 2040 in den Rentenbezug eintreten werden, „eine Zweifachbesteu-
erung nachzuweisen“. Genau davor hatte schon das Bundesverfassungsgericht 2002 
explizit gewarnt. 

Nach der deutlichen Kritik des BFH-Richters bedarf es einer Klärung. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald 
Pittner, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, 
Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, 
Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, Tobias Reiß, 
Tanja Schorer-Dremel, Thomas Huber, Josef Zellmeier, Martin Bachhuber, 
Matthias Enghuber, Hans Herold, Johannes Hintersberger, Petra Högl, Michael 
Hofmann, Dr. Gerhard Hopp, Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Harald Kühn, 
Dr. Stephan Oetzinger, Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Steffen Vogel, Ernst 
Weidenbusch, Georg Winter und Fraktion (CSU) 

Drs. 18/5171 

Doppelbesteuerung von Renten: Vorwurf der Verfassungswidrigkeit nachgehen! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
der Vorwurf der verfassungswidrigen Zweifachbesteuerung von Renten überprüft wird. 
Sollte die Überprüfung ergeben, dass der Vorwurf zutreffend ist, wird die Staatsregie-
rung darüber hinaus gebeten, auf eine verfassungskonforme Gesetzesrevision hinzu-
wirken. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Gerald Pittner
Abg. Ferdinand Mang
Abg. Tim Pargent
Abg. Michael Busch
Abg. Julika Sandt
Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring
Abg. Josef Zellmeier



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlichkeitsanträge

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER),

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König u. a. und 

Fraktion (CSU)

Doppelbesteuerung von Renten: Vorwurf der Verfassungswidrigkeit nachgehen! 

(Drs. 18/5171) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Prof. Dr. Ingo Hahn, 

Katrin Ebner-Steiner u. a. und Fraktion (AfD)

Doppelbesteuerung von Renten prüfen und sozialverträglich gestalten 

(Drs. 18/5227) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erster Redner ist Herr Kollege Gerald Pittner 

von der Fraktion der FREIEN WÄHLER. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

Gerald Pittner (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! In den letzten zwei Wochen konnten wir in diversen analogen und digi-

talen Medien lesen, dass ein Richter am Bundesfinanzhof in einem Kommentar in 

einem juristischen Fachdienst insbesondere die – seiner Meinung nach – evidente 

Verfassungswidrigkeit der bis 2040 geltenden Übergangsregelung zur Rentenbesteue-

rung festgestellt hat. Der stellvertretende Vorsitzende des für Alterseinkünfte und Al-

tersvorsorge zuständigen 10. Senats am Bundesfinanzhof erklärt dabei, es bedürfe 

keiner komplizierten mathematischen Übungen, um bei Angehörigen der heute mittle-
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ren Generation, die um 2040 in den Rentenbezug eintreten werden, eine Zweifachbe-

steuerung nachzuweisen.

Nun, eine Meinung eines Richters ist noch kein Urteil, vor allem nicht, wenn sie nur in 

einem Kommentar geäußert wird. Es ist noch nicht mal ein Hinweis auf eine mögliche 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs, des zuständigen Senats, weil die Urteile hier von 

fünf Richtern gesprochen werden und nicht nur von einem einzelnen Mitglied des Se-

nats.

Dennoch gab es auch in der Vergangenheit Gründe, an der Verfassungsmäßigkeit der 

Regelung zu zweifeln. Solche Bedenken wurden bereits 2007 vom Rentenexperten 

Bert Rürup der damaligen Bundesregierung geäußert, der selbst beratend an dem Ge-

setzentwurf mitgewirkt hat. In den letzten Jahren gab es immer wieder Äußerungen 

verschiedener Rentenexperten, die auch zu diesem Ergebnis kamen. Das Bundesver-

fassungsgericht selbst hat allerdings in einer Entscheidung im Dezember 2015 zum 

wiederholten Male festgestellt, dass dem Gesetzgeber bei der Besteuerung der Alters-

versorgung ein weiter Gestaltungsspielraum zustehe, der bislang nicht überschritten 

sei. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Frage der Doppelbesteuerung in dem 

Verfahren gerade nicht die Kernfrage war.

Worum geht es? – Im Jahr 2002 hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregie-

rung aufgegeben, Renten und Pensionen perspektivisch steuerlich gleich zu behan-

deln, was bis dahin nicht der Fall war. Dabei stellte es ausdrücklich fest, dass beim 

Übergang zum neuen System die gleichen Personen nicht zweimal besteuert werden 

dürfen. Das heißt, wer hinterher Renten versteuern muss, muss die Rentenzahlungen 

vorher steuerlich absetzen können.Diesem Auftrag ist die Bundesregierung mit dem 

Alterseinkünftegesetz vom 5. Juli 2004 nachgekommen und hat die sogenannte nach-

gelagerte Rentenbesteuerung stufenweise eingeführt. Bei der nachgelagerten Renten-

besteuerung sind die Rentenversicherungsbeiträge steuerlich abzugsfähig; anderer-

seits werden die Rentenbezüge voll besteuert. Die Einführung dieser Regelung soll 

stufenweise erfolgen. 2005 waren 60 % der geleisteten Beitragszahlungen steuerlich 
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abzugsfähig. Die Abzugsfähigkeit sollte in der Folge um zwei Prozentpunkte pro Jahr 

steigen, bis im Jahr 2025 100 % abzugsfähig sind. Damit ergibt sich, dass Renten, die 

auf Beitragszahlungen beruhen, die vor 2025 geleistet wurden, zumindest teilweise 

aus versteuertem Einkommen erbracht werden.

Für Renten, deren Beginn im Jahr 2005 lag, betrug der Besteuerungsanteil 50 %; in 

den Folgejahren wird dieser Prozentsatz um jeweils zwei Punkte bis zum Rentenein-

tritt bis 2020 erhöht. Danach soll die Erhöhung jeweils um einen Prozentpunkt erfol-

gen, bis 2040 ein Besteuerungsanteil von 100 % erreicht wird. Dabei soll der von 

100 % nicht beanspruchte Teil als Rentenfreibetrag der Besteuerung nicht obliegen, 

damit eine Doppelbesteuerung nicht erfolgt.

Bis dahin ist das eine schöne Regelung, die aber kaum einer versteht. Am einfachsten 

ist es, wenn man sich einen Rentenfall mit Rentenbeginn im Jahr 2040 betrachtet. 

2040 muss der Rentner 100 % der bezogenen Rente versteuern. Er hat diese Rente 

aber aus Beiträgen erwirtschaftet, die erst ab 2025 steuerfrei sind. Wenn man davon 

ausgeht, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer bzw. die durchschnittliche Arbeit-

nehmerin 45 Beitragsjahre hat, dann sind von diesen 45 Beitragsjahren allenfalls Bei-

träge aus 15 Jahren steuerfrei; die in den restlichen 30 Jahren gezahlten Beiträge 

werden in unterschiedlicher Form besteuert, Beiträge von vor 2005 sogar in relativ 

hohem Maße. Man muss also kaum ein Hellseher sein, um anzunehmen, dass es 

eher unwahrscheinlich ist, dass hier keine Doppelbesteuerung erfolgt. Wenn nur ein 

Drittel der Beiträge steuerfrei ist, aber die Rente zu 100 % besteuert wird, kann eigent-

lich, zumindest bei höheren Renten, nichts anderes dabei herauskommen als eine 

Doppelbesteuerung. Man muss auch sehen: Dieser Nachteil verschiebt sich immer 

weiter; bei jeder Rentenerhöhung verschiebt sich dieser zu versteuernde Anteil weiter 

zulasten des Steuerpflichtigen. Dies ist natürlich die problematischste Annahme. Bei 

einem früheren Rentenbeginn ist noch ein Steuerfreibetrag vorgesehen, der diesen 

Unterschied mindert. Trotzdem haben in den letzten Jahren verschiedene Gutachter 
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festgestellt, dass in den Jahren 2019 und 2020 vermutlich die ersten Fälle auftauchen 

werden, in denen mit einer Doppelbesteuerung zu rechnen ist.

Bereits 2017 brachte die Fernsehsendung "Plusminus" einen Beitrag über einen Rent-

ner, der, wie ein Gericht in dem Fall festgestellt hat, jährlich der Doppelbesteuerung 

unterliegt, allerdings nur auf einen Betrag von 350 Euro. Der Rentner bekam aller-

dings kein Geld zurück, weil das Gericht zu dem Urteil bzw. zu der Annahme kam, 

dass die Belastung so gering sei, dass er sie hinnehmen müsse.

Die Bundesregierung hat bislang hierzu keinerlei Berechnungen durchgeführt, hält 

dies auch nicht für erforderlich und will entsprechende finanzgerichtliche Urteile ab-

warten. Allerdings hat sie auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag geantwor-

tet, man teile diese Berechnungen nicht – hier bezieht sie sich auf ein Gutachten eines 

Finanzmathematikers namens Siepe –, und erklärt, dass eine verfassungswidrige 

Doppelbesteuerung praktisch nicht vorkomme. Als Richter würde ich dies als Geständ-

nis werten. Das heißt, die Bundesregierung geht davon aus, dass eine Doppelbesteu-

erung vorkommt.

Wenn man das so sieht, dann haben wir ein Gesetz, das in einzelnen Annahmen ver-

mutlich verfassungswidrig ist und in Zukunft in immer größerem Umfang der Verfas-

sungsmäßigkeit entgegensteht. Dies sollten wir ändern. Wir müssen hier dafür sorgen, 

dass nicht jeder einzelne Rentner klagen muss.

Ich bitte um Zustimmung zu meinem Antrag. Den Antrag der AfD müssen wir leider 

ablehnen. Die für den Fall der Verfassungswidrigkeit geforderte Abschaffung der Be-

steuerung wollen wir natürlich nicht. Zum letzten Satz der Begründung will ich gar 

nichts sagen. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege Pittner. – 

Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Ferdinand Mang.
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(Beifall bei der AfD)

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

Ferdinand Mang (AfD): Sehr verehrter Herr Vizepräsident, sehr verehrte Damen und 

Herren Kollegen! Der aus Mülltonnen Flaschen sammelnde Rentner ist das traurige 

Symbolbild für die Sozialpolitik der Ära Merkel. CSU und FREIE WÄHLER fordern mit 

diesem Antrag, dass die nachgelagerte Besteuerung der Rente, die nichts anderes als 

eine Doppelbesteuerung ist,

(Tim Pargent (GRÜNE): Falsch!)

auf ihre Verfassungswidrigkeit überprüft wird. Falls dies der Fall sein sollte, soll die 

Staatsregierung – ich zitiere – "auf eine verfassungskonforme Gesetzesrevision hin-

wirken". Der Antrag lässt offen, worauf die Staatsregierung genau hinwirken soll, auf 

eine Abschaffung, auf eine verfassungskonforme Beibehaltung oder gar Erhöhung. 

Das geht aus dem Antrag nicht hervor. Da wir die nachgelagerte Besteuerung grund-

sätzlich ablehnen, haben wir einen Antrag mit klaren Forderungen nachgereicht und 

werden den Antrag der CSU und der FREIEN WÄHLER wegen der unklaren Formulie-

rung ablehnen.

Wir wollen die Doppelbesteuerung der Renten ebenfalls auf ihre verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit überprüfen lassen. Sollte diese mit unserer Verfassung nicht zu vereinba-

ren sein, fordern wir die Staatsregierung auf, sich dafür einzusetzen, diese sozialfeind-

lichen Gesetze zu beseitigen. Sollte aber bei der Prüfung festgestellt werden, dass 

diese doppelte Besteuerung der Rentner zulässig ist, lassen wir es nicht wie CSU und 

FREIE WÄHLER dabei bewenden. In diesem Fall fordern wir die Staatsregierung auf, 

sich zumindest für eine Erhöhung der Grundfreibeträge auf 24.000 Euro pro Jahr ein-

zusetzen. Aktuell liegen diese bei knapp 10.000 Euro. Das ist angesichts der steigen-

den Mieten, Strompreise und Lebenshaltungskosten sozial ungerecht. Die Rentner mit 

monatlichen Bezügen von bis zu 2.000 Euro müssen verschont werden, damit auch 

sie einen würdigen Lebensabend verbringen können.
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Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, es ist nur eine Frage der Zeit, dass sich 

nach Arbeitern, Soldaten und Polizisten auch die Rentner zu unseren Stammwählern 

zählen werden. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Abgeordneter. – Nächster 

Redner ist für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abgeordnete Tim Pargent. Herr Abge-

ordneter, Sie haben das Wort.

Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Eines ist unstrittig: Die Doppelbesteuerung der Rente ist unzulässig. Das Bundesver-

fassungsgericht hat im Jahr 2002 geurteilt, Ruheständler müssten mindestens so viel 

Rente steuerfrei erhalten, wie sie in ihrem Erwerbsleben an Beiträgen steuerpflichtig 

gezahlt haben. Diese Erläuterung erklärt bereits die gesetzliche Grundlage.

Erstens, Renten sind grundsätzlich steuerpflichtig; zweitens, Renten dürfen aber nicht 

doppelt besteuert werden, und Renten werden drittens entweder bei den Beiträgen 

oder dann bei der Rentenauszahlung besteuert. Beides ist an sich möglich. Man kann 

sich für das eine oder andere Verfahren entscheiden.

Seit dem Jahr 2005 wird nun, ebenfalls aufgrund eines Gerichtsurteils, von der vorge-

lagerten auf eine nachgelagerte Besteuerung, also auf eine Besteuerung bei der Ren-

tenauszahlung, peu à peu umgestellt, um die Rente vor allem mit den Pensionen 

gleichzustellen.

Von dieser Reform – Umstellung von vorgelagerter auf nachgelagerte Besteuerung – 

profitieren die Rentnerinnen und Rentner doppelt. Warum? – Erstens wurde bei dieser 

Umstellung ein Puffer von mindestens 15 Milliarden Euro eingebaut. Das heißt, die 

nachgelagerte Besteuerung beginnt später, als die vorgelagerte abgebaut wird. Die 

"RIW" geht sogar von einer Entlastung durch diese Maßnahme von 22 Milliarden Euro 

für die Rentnerinnen und Rentner aus.
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Zweitens. Durch die nachgelagerte Besteuerung profitieren die Rentnerinnen und 

Rentner zudem bei der Auszahlung, weil die Renten in der Regel niedriger sind als die 

Einkommen und sie so nicht so schnell in die Steuerprogression hineinlaufen.

Die nachgelagerte Besteuerung ist also grundsätzlich steuerlich besser; denn – ich 

weiß nicht, warum Sie von der AfD das nicht checken – man läuft nicht so schnell in 

die Steuerprogression hinein.

Fazit: Die Umstellung von der vorgelagerten auf die nachgelagerte Besteuerung ist, 

global betrachtet, eine große Steuer- bzw. Rentenentlastung von Rot-Grün.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Aber eine solche Reform kann nur typisiert erfolgen. Es gibt auch immer Sonderfälle, 

zum Beispiel: Gibt es weitere Einkünfte? Wird zusammen veranlagt? Oder wird mit 

Splitting-Tarif besteuert? Sprich: Im Allgemeinen liegt keine Doppelbesteuerung vor, in 

Spezialfällen müssen praktikable und dann auch verfassungsfeste Regelungen getrof-

fen werden.

Wir können dem von CSU und FREIEN WÄHLERN vorgelegten Antrag zustimmen; 

denn im Grunde steht darin nur, man solle sich an die Verfassung und an die Urteile 

des Verfassungsgerichts halten.

Der AfD-Antrag ist inhaltlich und sachlich falsch, und der Begründungstext ist hanebü-

chen. Das erinnert mehr an neu-rechtes Bullshit-Bingo als an eine Antragsbegrün-

dung, wie wir sie hier im Landtag gewohnt sind.

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Abgeordneter. – Nächster 

Redner ist für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Michael Busch. Herr Kollege, Sie 

haben das Wort.
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Michael Busch (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich stelle es voran: Für die SPD ist nicht nur hier im Bayerischen Landtag, sondern 

auch in der Bundesregierung – ich habe das heute früh gerade noch einmal gecheckt 

– klar, dass es keine Doppelbesteuerung von Renten geben darf. Ich sage das sehr 

deutlich. Das System der nachgelagerten Besteuerung der Renten – Herr Kollege Par-

gent hat es gerade erklärt – wurde im Jahr 2005 in der Bundesrepublik als Folge eines 

Urteils des Bundesverfassungsgerichts eingeführt, also nicht, wie es in der zu Recht 

als unsäglich zu bezeichnenden Begründung der AfD dargelegt wird, um damit Geld 

für irgendwelche Dinge herauszuholen. Ich muss es noch einmal sagen: "Ökosozialis-

tischer Umbau" – meine Damen und Herren von der AfD, dieser ist weder geplant 

noch ist das ein Ausdruck, der gerechtfertigt ist. Und wenn Sie von "links-grün indoktri-

nierter Regierung" sprechen, sieht man schon, worauf es hinausläuft. Das hat nichts 

mit Inhalten zu tun, sondern Sie versuchen hier wieder, die Leute aufs Glatteis zu füh-

ren, ganz abgesehen davon, dass Ihr Antrag, selbst wenn man ihm Inhaltliches zubilli-

gen würde, voreilig wäre. Das sollte man sehr deutlich sagen.

Die doppelte Besteuerung der Renten bei den Beitragszahlungen an die Rentenkas-

sen während des Erwerbslebens und bei der Auszahlung der Renten sollte damals 

bereits vermieden werden. Deswegen hat man diese lange Frist eingeführt. Jetzt 

kommt halt ein Richter des Bundesfinanzhofs, also kein Gericht, sondern ein Richter, 

in seinem Fall und in einem Fachmedium zu der juristischen Beurteilung, dass zumin-

dest bei einem Teil der Rentenbezieher in Zukunft eine Doppelbesteuerung vorliegt 

oder vorliegen könnte.

Wir stimmen wir dem Antrag der CSU und der FREIEN WÄHLER zu, denn dass das 

geklärt wird, ist, so denke ich, auch in unserem Sinne. Ich sage es noch einmal: Für 

die SPD ist klar, dass es keine Doppelbesteuerung von Renten geben darf. Das muss 

auch in Zukunft ausgeschlossen werden. Daher ist es tatsächlich zweckmäßig, dies zu 

überprüfen. – Den Antrag der AfD lehnen wir ab.
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Der Staat erzielt eben durch den Übergang zur nachgelagerten Besteuerung bei einer 

langfristigen Betrachtung keine Mehreinnahmen, wie es in der Begründung steht, son-

dern die Steuerbefreiung der Beitragszahlung erfolgt in der Regel mit einem höheren 

Steuersatz – Kollege Pargent hat es dargestellt – als die Besteuerung der Altersren-

ten. Also kommt es den Rentnerinnen und Rentnern zugute.

Die nachgelagerte Besteuerung – das schreibe ich Ihnen noch mal ins Stammbuch – 

erleichtert den Steuerpflichtigen die Altersvorsorge. Sie entlastet nämlich die Steuer-

pflichtigen in der Erwerbsphase und verschafft ihnen damit einen größeren Spielraum 

für Einzahlungen in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Ihre Begründung ist einfach 

nur unseriös und unschön.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Nächste 

Rednerin ist die Abgeordnete Julika Sandt für die FDP-Fraktion. Frau Kollegin, Sie 

haben das Wort.

Julika Sandt (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Herr 

Pittner, ich muss gestehen, dass ich während Ihrer Rede etwas aufgeregt rumgerannt 

bin und noch mal schnell telefoniert habe. Mir liegt nämlich auch die Antwort der Bun-

desregierung auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion vor. Es ist umgekehrt, ich habe 

das noch mal gecheckt. Die Bundesregierung hat nicht gesagt, dass es zu einer dop-

pelten Besteuerung kommt, sondern dass es zu keiner Besteuerung kommt. Da ist ein 

K vor dem E. Sie haben es ganz klar abgestritten, dementiert.

Aber: Sie haben recht. Ich gehe davon aus, dass es, nachdem dieser Dringlichkeitsan-

trag hoffentlich durchkommt und das geprüft wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

einem Offenbarungseid kommen wird.

Nach wie vor dementiert die Bundesregierung alles und will das überhaupt nicht wahr-

haben. Daran ist allerdings sehr skurril, dass die CSU an dieser Bundesregierung, die 
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sie jetzt auffordert, tätig zu werden, beteiligt ist. An dieser Bundesregierung, die das 

noch im August auf die Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hin dementiert 

hat, sind Sie beteiligt. Aber es ist schön, wenn Sie jetzt Ihre Meinung ändern und 

einen entsprechenden Antrag stellen. Wir unterstützen ihn.

Wie kam es denn überhaupt zu dieser Doppelbesteuerung? – Dazu wurde schon das 

eine oder andere gesagt. Es gab das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass es 

verfassungswidrig ist, wenn Pensionen von Beamten nachgelagert besteuert werden, 

Renten dagegen vorgelagert. Dann hat die rot-grüne Regierung das sogenannte Al-

terseinkünftegesetz verabschiedet. Dabei hat sie allerdings gravierende handwerkli-

che Fehler gemacht. Das führt dazu, dass bei bestimmten Personen eine doppelte Be-

steuerung vorkommt. Günter und Werner Siepe, der Wirtschaftsprüfer und der 

Finanzmathematiker, haben darauf hingewiesen.

Ganz aktuell haben auch ein Richter am Bundesfinanzhof und der Bund der Steuer-

zahler darauf hingewiesen. Die Entscheidung, dass die Rentenbeiträge an die Renten-

versicherung erst ab 2025 aus unversteuertem Gehalt fließen und die ausgezahlten 

Renten schon ab 2040 voll versteuert werden müssen, führt dazu, dass jemand, der 

2040 in Rente geht, seine Rente voll versteuern muss, obwohl er vermutlich während 

seines Berufslebens auch vor 2025 Rentenbeiträge eingezahlt hat, also einen gewis-

sen Teil versteuern musste.

Auch für mich hört sich das alles ziemlich unfair an, und ich bin auch schon gespannt, 

welche Erkenntnisse bei der öffentlichen Anhörung im Bundestag im Januar zum Vor-

schein kommen. Auf jeden Fall kann ich die Wut der betroffenen Bürger gut verstehen. 

Im Endeffekt wären sehr viele Menschen davon betroffen.

Wenn sich also der Verdacht noch erhärten sollte, dass diese Regelung verfassungs-

widrig ist, schrecken wir auch nicht davor zurück, prüfen zu lassen, ob man dieser 

Frage direkt in Karlsruhe nachgehen kann.
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Auf jeden Fall ist die Politik hier gefragt. Wir stimmen Ihrem Antrag zu. Allerdings ist es 

natürlich auch Aufgabe der CSU, sich im Rahmen der GroKo durchzusetzen und das 

Thema auf die Agenda zu setzen.

Den Antrag der AfD, insbesondere mit seiner unsäglichen Begründung, aber auch mit 

der festen Grenze von 24.000 Euro, lehnen wir auf jeden Fall ab.

(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Das Wort hat der Kollege Josef Zellmeier 

von der CSU-Fraktion.

Josef Zellmeier (CSU): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Rentner 

sind eine sehr wichtige Bevölkerungsgruppe, nicht nur zahlenmäßig – jeder vierte 

Deutsche ist mittlerweile Rentner, und die Zahl wird noch steigen –, sondern insbeson-

dere auch wegen der Lebensleistung. Die Rentner haben sich ihre Rente mehr als 

verdient. Sie haben das Land mit aufgebaut und Großes eingebracht. Deshalb sollen 

sie natürlich auch ihre Rente genießen können und nicht mit zu hohen Steuerforderun-

gen belastet werden.

Es wurde bereits mehrfach gesagt, dass die nachgelagerte Besteuerung aufwächst. 

Das bedeutet, dass wir noch nicht ganz am Ende angelangt sind. Liebe Kollegin 

Sandt, natürlich ist es ein berechtigtes Interesse, dass wir das überprüfen, dass wir 

das als Bayerischer Landtag fordern. Das zeigt das Selbstbewusstsein Bayerns, zu 

sagen: Wir bringen im Bund Initiativen ein; wir als Landtag beschäftigen uns damit.

Wir, die beiden Koalitionsfraktionen CSU und FREIE WÄHLER, wollen gemeinsam, 

dass das überprüft wird. Das hat nichts damit zu tun, dass wir im Bund auch Regie-

rungspartei sind, was ein großer Vorteil ist. Natürlich bringen wir auch als Koalitions-

partner in Berlin diese Themen ein. Aber Sie wissen auch, dass eine Koalition immer 

Kompromiss bedeutet, sodass wir hier im Landtag "reinrassiger" fordern können, was 

unseren bayerischen Bürgerinnen und Bürgern, den Rentnern, entspricht.
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Meine Damen und Herren, wie kam es denn dazu? – Sie kennen die Vorgeschichte. 

Die Pensionen wurden schon immer nachgelagert besteuert, die Renten nicht. Ein Ur-

teil des Bundesverfassungsgerichts hat dazu geführt, dass das System geändert wer-

den musste. Eine vorgelagerte Besteuerung von Pensionsbeiträgen ist schwierig, 

denn die gibt es ja nicht; die legt der Arbeitgeber zurück, die werden nicht sozusagen 

ausbezahlt und der Rentenversicherung überstellt, sondern das System ist ein ande-

res. Darum war es richtig, das nachgelagert zu machen, und dazu steht die CSU auch. 

Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Deshalb muss man natürlich immer wieder genau 

hinsehen. Es gab ja auch Änderungen. Die Rente mit 67 gab es noch nicht, als die 

nachgelagerte Besteuerung eingeführt wurde. Deshalb entsteht die Frage zu Recht: 

Ist das, was damals gemacht wurde, noch angemessen?

Heute können nur 88 % der Vorsorgebeiträge von der Steuer abgesetzt werden. Ab 

2025 werden es dann 100 % sein. Wir befinden uns also mitten im Umbruch. Diesen 

Umbruch müssen wir gerecht gestalten.

Die Steuerbelastung an sich ist nicht zu kritisieren. Dass die Steuerbelastung für die 

Rentner eher steigt, ist eine Folge der höheren Rentenauszahlung. Es ist doch erfreu-

lich, dass die Renten in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegen sind. Aber, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, einem utopisch hohen Freibetrag, wie ihn die AfD populis-

tisch fordert, können wir nicht zustimmen. Das wäre der falsche Weg.

Natürlich ist es für manche Rentner lästig, wenn sie nach einigen Jahren, in denen 

vielleicht keine Steuererklärung notwendig war, dank der Rentenerhöhungen wieder 

eine ausfüllen müssen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das System, mit dem 

man Steuererklärungen abgeben kann und muss, wird immer einfacher. Eine mög-

lichst einfache Erklärung der Einkünfte ist auch unser Ziel.

Alles in allem ist das Thema Doppelbesteuerung natürlich nicht zu unterschätzen. 

Wenn sich ein hoher deutscher Richter in einem Aufsatz dazu äußert, ist das wirklich 

ein Anlass, das zu überprüfen, und zwar von uns aus. Wir sollten nicht warten, bis das 
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Bundesverfassungsgericht irgendwann einmal ein Urteil spricht, sondern die Bundes-

regierung, den Bundestag auffordern: Bitte überprüft das!

Wenn die Einschätzung zutreffend ist, dass wir hier zumindest einige Fälle haben, 

nicht nur einige wenige Einzelfälle, sondern eine systematische Benachteiligung, dann 

ist das zu korrigieren. Wir sollten nicht immer nur warten, was die Judikative mit uns 

macht, wir sollten auch eigenständig aktiv werden.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Wie gesagt: Es kann natürlich keine hundertprozentige Einzelfallgerechtigkeit geben. 

Das ist klar, das funktioniert nie. Das sehen wir so. Wir sagen: Eine einfache Besteue-

rung geht vor absoluter Einzelfallgerechtigkeit. Aber es darf, wie gesagt, keine zu 

große Gruppe davon betroffen sein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist vernünftig. Ich bin dankbar, dass 

wir hier im Haus anscheinend eine große Mehrheit haben, die diese Überprüfung auch 

möchte.

Ich möchte noch ein paar Worte zum AfD-Antrag sagen. Wenn man nur den Antrags-

text liest, könnte man abgesehen von dem hohen Freibetrag sagen: Na ja, darüber 

könnte man reden. – Aber wenn man die Begründung liest, fragt man sich schon, was 

das noch mit Sachpolitik zu tun hat.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der GRÜNEN und der FREIEN WÄH-

LER)

Hier einen ideologischen Rundumschlag auszuführen und alle, die anderer Meinung 

sind, als "Ökosozialisten" und "links-grün indoktriniert" zu bezeichnen, geht zu weit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, denken Sie mal darüber nach, ob Ihre Wortwahl nicht 

der Grund ist, warum Sie in der Bevölkerung momentan so schlecht dastehen.
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(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der GRÜNEN und der FREIEN WÄH-

LER – Zuruf von der AfD: Sehen Sie sich die Wahlergebnisse an!)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön.

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von 

FREIEN WÄHLERN und CSU auf der Drucksache 18/5171 seine Zustimmung geben 

wird, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, 

FREIE WÄHLER, CSU, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Plenk. Ich bitte, die 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Das ist 

der Abgeordnete Swoboda (fraktionslos). Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ange-

nommen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf der Drucksache 18/5227 seine Zu-

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das sind FDP, CSU, FREIE WÄHLER, 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Abgeordneter Plenk (fraktionslos) hat da-

gegen gestimmt. Der Abgeordnete Swoboda (fraktionslos) hat sich enthalten. Damit ist 

dieser Antrag abgelehnt.
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